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Ziele und Kompetenzprofil Aufsichtsrat Uniper SE 

 

1. Zielbestimmung  

a. Ausgangspunkt  

Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur 

ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 

fachlichen Erfahrungen verfügen. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats muss diejenigen 

Mindestkenntnisse und -fähigkeiten besitzen oder sich aneignen, die es braucht, um alle in der 

Regel anfallenden Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe verstehen und beurteilen zu 

können. 

b. Unabhängigkeit und Interessenkonflikte 

Dem Aufsichtsrat soll eine angemessene Zahl unabhängiger Kandidaten angehören. Ein 

Mitglied ist als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner persönlichen oder geschäftlichen 

Beziehung zu der Gesellschaft, deren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder einem 

mit diesem verbundenen Unternehmen steht, die einen wesentlichen und nicht nur 

vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. Die angemessene Zahl unabhängiger 

Mitglieder wird bei einer Gesamtzahl von zwölf Aufsichtsratsmitgliedern, von denen zehn 

unabhängig sein sollen, erreicht. Dabei werden die Vertreter der Arbeitnehmer grundsätzlich 

als unabhängig angesehen. 

c. Zeitliche Verfügbarkeit  

Jedem Aufsichtsratsmitglied muss für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur 

Verfügung stehen. Wer dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, sollte 

demnach nur Mitglied im Aufsichtsrat von Uniper sein oder bleiben, wenn er nicht mehr als 

drei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder in 

vergleichbaren konzernexternen Aufsichtsgremien wahrnimmt. 

d. Altersgrenze 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen bei der Wahl in der Regel nicht älter als 70 Jahre sein. 

Ein Mitglied soll dem Aufsichtsrat in der Regel nicht länger als drei volle Amtsperioden (15 

Jahre) angehören.  

e. Diversity  

Um die Vielfalt (Diversity) des Aufsichtsrats zu vergrößern, beabsichtigt der Aufsichtsrat bei 

seinem Wahlvorschlag auch die Berücksichtigung weiterer Diversity-Kriterien, wenn und 

soweit mehrere Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat die allgemeinen und 

unternehmensspezifischen Qualifikationsanforderungen in gleicher Weise erfüllen.  
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f. Geschlechterdiversity  

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den gesetzlichen Vorgaben zu mindestens 30% aus Frauen 

und zu mindestens 30% aus Männern zusammen. Dies wird bei Neubesetzungen im 

Aufsichtsrat der Uniper SE berücksichtigt. 

 

2. Kompetenzprofil im Einzelnen 

a. Besondere Führungserfahrung  

Wesentliche Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Überwachung und Beratung des Vorstands. Vor 

diesem Hintergrund sollten die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat mehrheitlich über 

Erfahrungen als Mitglied des Vorstands einer Aktiengesellschaft oder vergleichbarer 

Unternehmen oder Verbände verfügen, um die Aufgaben in qualifizierter Weise wahrnehmen 

zu können.  

Damit verbunden sollten – neben der allgemeinen Steuerungs- und Ergebnisverantwortung 

sowie Personal- und Führungsverantwortung – wenigstens bei einigen Mitgliedern jeweils 

besondere Erfahrungen im Bereich Unternehmensstrategie und zukünftige strategische 

Entwicklung, im Bereich der Rechnungslegung und Abschlussprüfung, im Controlling sowie im 

Bereich der holistischen Risiko-, Compliance- und Corporate Governance-Perspektive 

vorhanden sein.  

b. Besondere energiewirtschaftliche Kompetenz 

Darüber hinaus sollte der Aufsichtsrat insgesamt über ein besonderes Verständnis für die 

Energiewirtschaft und die geschäftlichen Aktivitäten von Uniper verfügen.  

Dazu sollten wenigstens mehrere Mitglieder über besondere Erfahrungen verfügen, die es 

ihnen erlauben, das Geschäftsmodell und die wesentlichen Geschäftsfelder (Märkte und 

Wettbewerb, Produkte und Kunden) entlang der Wertschöpfungskette tiefgreifend zu 

verstehen und – insbesondere sowohl strategisch wie risikobasiert – zu bewerten.  

Nach Möglichkeit sollten einzelne Mitglieder weiter über besondere Erfahrungen aus 

verwandten oder anderen Branchen verfügen, um einen Blick von außen auf die 

Angelegenheiten der Gesellschaft leisten zu können.  

Zu dem besonderen Verständnis über die Energiewirtschaft und die geschäftlichen Aktivitäten 

zählen insbesondere auch Kenntnisse über die wesentlichen Märkte, in denen Uniper tätig ist. 

Hier sollten wenigstens mehrere Mitglieder über besondere Erfahrungen verfügen, die es 

ihnen erlauben auch Entwicklungen dieser Märkte nachzuvollziehen.  

Aufgrund der internationalen Ausrichtung der Uniper-Gruppe mit ihren Schwerpunkten in 

West-Europa und Russland sollten wenigstens einzelne Mitglieder in diesen Regionen 

besondere Erfahrungen mitbringen.  

Weiter sind Kenntnisse in dem Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz einschließlich der 

einschlägigen regulatorischen Rahmenbedingungen für ein besonderes Verständnis der 

Energiewirtschaft unerlässlich. Deshalb sollten wenigstens mehrere Mitglieder über 

entsprechende Erfahrungen verfügen, die es ihnen ermöglichen, die sich hieraus ergebenden 

Folgen für Uniper’s Strategie und Geschäftsfelder einzuschätzen und die sich daraus 

ergebenden Risiken und Chancen zu erkennen und zu bewerten. 
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c. Allgemeine fachliche Kompetenzen 

Grundlegende Kenntnisse der Branche, der verschiedenen Geschäftsmodelle, der 

Rechnungslegung und der wesentlichen Faktoren für das Unternehmensergebnis, der 

rechtlichen Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen sollte bis auf begründete 

Ausnahmen jedes Mitglied des Aufsichtsrates besitzen. Im Falle einer begründeten Ausnahme 

sollte das Mitglied in der Lage sein, sich diese grundlegenden Kenntnisse kurzfristig 

angemessen anzueignen.  

Zudem sollte jedes Mitglied des Aufsichtsrates die Fähigkeit haben, den Jahresabschluss der 

Gesellschaft allgemein zu plausibilisieren und im Einzelfall – mit Unterstützung des 

Abschlussprüfers – auch tiefer angemessen zu prüfen. Jedes Mitglied sollte in der Lage sein, 

die Berichte des Vorstands wenigstens auf ihre Schlüssigkeit hin zu prüfen, kritisch zu 

hinterfragen und zu diskutieren. Weiter sollte jedes Mitglied die Ordnungsmäßigkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit der zu treffenden Geschäftsentscheidungen – ggf. mit 

Unterstützung durch erforderlichen Expertenrat – bewerten können, und wenigstens auf ihre 

Schlüssigkeit hin prüfen, kritisch hinterfragen und diskutieren können.  

Mit Blick auf die internationale Ausrichtung von Uniper soll darauf geachtet werden, dass dem 

Aufsichtsrat eine ausreichende Anzahl an Mitgliedern angehört, die einen wesentlichen Teil 

ihrer beruflichen Tätigkeit im Ausland verbracht haben.  

d. Allgemeine persönliche Kompetenzen 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates sollte sich durch Unabhängigkeit und Integrität auszeichnen, 

um den Überwachungs- und Prüfungsaufgaben gerecht zu werden. Zur Beratung und 

Überwachung des Vorstands in der Führungsverantwortung der Gesellschaft sollte jedes 

Mitglied des Aufsichtsrats selbst auch über angemessene Erfahrungen aus 

Führungsfunktionen verfügen oder die erforderlichen Fähigkeiten auf andere Weise gewonnen 

haben. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates sollte in besonderen Maße professionell, 

verschwiegen, diskussionsfähig, lösungsorientiert und kooperationsfähig sein.  

Zudem sollte jedes Mitglied die Bereitschaft haben, sich den Aufgaben aus der 

Aufsichtsratstätigkeit einschließlich der Tätigkeit in den Ausschüssen hinreichend 

zuzuwenden und die relevanten Themen auch außerhalb der konkreten Aufsichtsratstätigkeit 

zu verfolgen. Jedes Mitglied sollte bereit sein, bei Eilbedürftigkeit kurzfristig mit der gebotenen 

Flexibilität zur Verfügung zu stehen und die Erfordernisse der Tätigkeit im Aufsichtsrat der 

Uniper angemessen zu priorisieren.  

e. Aufsichtsratsvorsitzender 

Der Aufsichtsratsvorsitzende sollte wesentliche Elemente der besonderen 

Kompetenzanforderungen, die an das ganze Gremium und damit nur an einige Mitglieder 

gestellt werden, unmittelbar selbst erfüllen. Insbesondere sollte der Aufsichtsratsvorsitzende 

über besondere relevante Führungserfahrung verfügen und sollte grundsätzlich selbst 

relevante Vorstandserfahrung haben, um der Beratungs- und Überwachungsaufgabe voll 

gerecht werden zu können.  

Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende nicht auch über besondere energiewirtschaftliche 

Kompetenz verfügt, sollte er über besondere Erfahrungen aus verwandten oder anderen 

Branchen verfügen. Den allgemeinen fachlichen und persönlichen Kompetenzen sollte der 

Aufsichtsratsvorsitzende ausnahmslos und in besonderem Maße entsprechen.  

*** 


